
STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Büro des Rates und des Bürgermeisters 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Herr Wilmes 2019/0168 

Telefon: 02521 29-105 öffentlich 

Umbesetzungen in Ausschüssen und Bestellungen von Vertreterinnen und Vertretern in 

Gremien von juristischen Personen und Personenvereinigungen 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

11.07.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

1. Die nachfolgend aufgeführten Personen werden auf Vorschlag der SPD-Fraktion in 

die genannten Ausschüsse bestellt: 

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben 

Herr Ralf Högemann als sachkundiger Bürger als Nachfolger von Herrn Erhard Lechelt. 

Herr Erhard Lechelt als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 15 

Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt 

Herr Ralf Högemann als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 17 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

Herr Ralf Högemann als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 16 

Betriebsausschuss 

Herr Ralf Högemann als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 16 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

Herr Ralf Högemann als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 17 

2. Die nachfolgend aufgeführten Personen werden auf Vorschlag der CDU-Fraktion in 

die genannten Ausschüsse bestellt: 

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben 

Herr Timo Buschkamp als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 11 

Herr Thomas Middendorf als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 12 

Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt 

Herr Timo Buschkamp als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 11 

Herr Thomas Middendorf als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 12 
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Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

Herr Timo Buschkamp als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 11 

Herr Thomas Middendorf als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 12 

Betriebsausschuss 

Herr Timo Buschkamp als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 11 

Herr Thomas Middendorf als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 12 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

Herr Timo Buschkamp als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 11 

Herr Thomas Middendorf als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 12 

Wahlprüfungsausschuss 

Herr Timo Buschkamp als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 11 

Herr Thomas Middendorf als stellvertretender sachkundiger Bürger Nummer 12 

Kosten/Folgekosten 

Ausschussmitglieder und ihre Stellvertretungen erhalten für die Teilnehme an den Aus-

schusssitzungen ein Sitzungsgeld von derzeit 26,20 Euro pro Sitzungsteilnahme. Ratsmit-

glieder erhalten neben der pauschalen Aufwandsentschädigung kein zusätzliches Sit-

zungsgeld. 

Finanzierung 

Die Ausgaben für Sitzungsgelder werden aus dem Produktkonto 010101.542100 – Auf-

wendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten – gedeckt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Bestellung der Ausschussmitglieder und deren Stellvertretungen erfolgt auf Grundlage 

von § 50 Absatz 3 Satz 7 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

und § 58 Absatz 1 Satz 2 GO NRW. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu beachten. 

Erläuterungen 

Die SPD-Fraktion hat am 13. Juni 2019 Umbesetzungen in Ausschüssen und Bestellungen 

von Vertreterinnen und Vertretern in Gremien von juristischen Personen und Personenver-

einigungen beantragt. Dieser Antrag wurde am 26. Juni 2019 konkretisiert (siehe Anlage 1 

zur Vorlage). Der Antrag ergibt sich infolge des Rücktritts von Herrn Erhard Lechelt als 

sachkundiger Bürger im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben mit Wirkung 

vom 25. Juni 2019. 

Die CDU-Fraktion hat am 18. Juni 2019 ebenfalls Umbesetzungen in Ausschüssen bean-

tragt (siehe Anlage 2 zur Vorlage). Die Details hierzu hat das Büro des Rates und des Bür-

germeisters am 18. Juni 2019 mit dem Fraktionsvorsitz telefonisch besprochen. 
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Der Bürgermeister hat gemäß § 40 Absatz 2 Satz 6 GO NRW in den Fällen des § 50 Absatz 3 

und des § 58 Absatz 1 GO NRW kein Stimmrecht. 

 

Anlage(n): 

1 Antrag der SPD-Fraktion 

2 Antrag der CDU-Fraktion 
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